
die gesetzlich nicht ausdrücklich genannten Formen des 
„sonstigen Beiseiteschaffens“ sein sollen. Andere Be
gehungsformen werden nicht genannt.

Untersuchen wir einmal die Erpressung als angebliche 
Begehungsform des „sonstigen Beiseiteschaffens“. Zu
nächst gilt hier, was schon für den Betrug gesagt wurde. 
Auch die Erpressung läßt sich kaum unter die Definition 
des „sonstigen Beiseiteschaffens“ von Fritzsche und 
Hübner bringen. Auch der Erpresser nimmt im eigent
lichen Sinne bestimmte Vermögenswerte aus dem ge
sellschaftlichen Eigentum nicht heraus, sondern er läßt 
sie sich aushändigen. Im Gegensatz zum Betrüger 
t ä u s c h t  er den „Herausnehmenden“ nicht, sondern 
n ö t i g t  ihn.

Bei der Richtlinie Nr. 3 des Plenums des Obersten Ge
richts (Abschn. B 2) fällt auf, daß für die minder
schweren Angriffe auf das gesellschaftliche Eigentum 
verwiesen wird: für den Diebstahl auf die §§ 242 ff. 
StGB, für die Unterschlagung auf § 246 StGB, für das 
sonstige Beiseiteschaffen auf die §§ 259 bis 261 StGB 
usw. Obwohl auch diese Aufzählung durch die Formu
lierung „insbesondere“ als eine beispielhafte gelten soll, 
ist doch bemerkenswert, daß die §§ 249 ff. StGB, also 
auch die Erpressung, nidht erwähnt werden. Auch hier
aus muß man den Schluß ziehen, daß die Erpressung 
nicht als eine Form des „sonstigen Beiseiteschaffens“ an
zusehen ist.

Vergleicht man schließlich den Strafrahmen des 
„sonstigen Beiseiteschaffens“ nach § 1 VESchG mit dem 
der §§ 253, 255 StGB, so ist nicht einzusehen, warum 
schwere Fälle der Erpressung zum Nachteil gesellschaft
lichen Eigentums nach dem VESchG abgeurteilt werden 
sollen. Das „sonstige Beiseiteschaffen“ weist einen Straf
rahmen von einem Jahr bis zu fünf Jahren Zuchthaus 
auf, die räuberische Erpressung dagegen einen solchen 
von einem Jahr bis zu fünfzehn Jahren (§§ 255, 249, 
14 Abs. 2 StGB). Selbst die Erpressung nach § 253 StGB 
kann mit Zuchthaus bis zu fünfzehn Jahren bestraft 
werden. Der Schutz des gesellschaftlichen Eigentums vor 
erpresserischen Handlungen ist also durch die §§ 253, 255 
StGB ausreichend, ja, stärker als nach § 1 VESchG.

Die Verfasser erwähnen weiterhin die sachliche Be
günstigung und die Hehlerei als Begehungsformen des 
„sonstigen Beiseiteschaffens“. Für ihre Auffassung 
spricht die Tatsache? daß zumindest die §§ 259 bis 261 
StGB ausdrücklich in der Richtline Nr. 3 (Abschn. B 2) 
genannt werden und sich nur auf das „sonstige Beiseite
schaffen“ nach § 1 VESchG beziehen können4).

Gegen ihre Auffassung spricht die m. E. richtige An
sicht von L ö w e n t h a l 5 )  und T r o c h 6), die betonen, 
daß sich die Handlung des Hehlers (das gleiche muß für 
den sachlichen Begünstiger angenommen werden) aus
schließlich gegen die Tätigkeit der Strafverfolgungs
organe richte.

Der Hehler wirkt zwar ebenfalls auf den Gegenstand 
der Vortat ein, doch verändert er damit den schon durch 
den Vortäter geschaffenen rechtswidrigen Zustand im 
Wesen nicht. Seine Handlung richtet sich aber gegen die 
Tätigkeit der Staatsorgane, die bestrebt sind, das durch 
den Vortäter beeinträchtigte Recht des betroffenen 
Bürgers wiederherzustellen. Somit können die Sachbe- 
günstigung und die Helfierei nicht Begehungsformen des 
„sonstigen. Beiseiteschaffens“ sein, weil sie nicht gegen 
das gesellschaftliche Eigentum, sondern gegen die Tätig
keit der staatlichen Organe gerichtet sind.

Schließlich muß man sehen, daß die sachliche Be
günstigung und Hehlerei nur durch die Theorie des 
„weiteren Beiseiteschaffens“7 *) unter die von den Ver
fassern gegebene Definition des „sonstigen Beiseite- 
schaffens“ fallen. Das muß doch sehr bedenklich 
stimmen. Der gesetzlich nicht bestimmte Begriff des 
„sonstigen Beiseiteschaffens“ wird von den Verfassern 
ausgelegt und diese Auslegung, diese Definition durch 
die erwähnte Theorie erweitert. Der Hehler und der

4) Dieselbe Auffassung vertreten BG Suhl ln NJ 1953 S. 254, 
OG ln NJ 1956 S. 250, KG ln NJ 1956 S. 346.

5) Löwenthal ln NJ 1954 S. 425. Vgl. hierzu auch Löwenthal 
in NJ 1957 S. 190. Anderer Ansicht Hermann in NJ 1957 S. 99.

6) Troch in NJ 1956 S. 303.
7) Diese für das „Beiseiteschaffen“ nach § 1 Abs. 1 Ziff. 3 

WStVO aufgestellte Theorie, daß bereits beiseite geschaffte 
Gegenstände nochmals oder weiter beiseitegeschafft werden 
können (vgl. Urteil des OLG Potsdam, in NJ 1951 S. 190) wurde 
durch die unter Fußnote 4) aufgeführten Urteile auch für das
„sonstige Beiseiteschaffen“ nach § 1 Abs. l VESchG über
nommen.

sachliche Begünstiger haben es nun einmal mit einem 
Gegenstand zu tun, der bereits aus dem gesellschaft
lichen Vermögen herausgenommen worden ist. Ihre an
gebliche weitere Herausnahme ist eine Fiktion, denn tat
sächlich verändern ihre Handlungen das bestimmte 
Eigentumsverhältnis nicht, es handelt sich höchstens um 
Lage- oder Ortsveränderungen. Mit Recht weisen des
halb Löwenthal und Troch darauf hin, daß durch die 
Handlungen der Hehler und sachlichen Begünstiger die 
Tätigkeit der Organe des Staatsapparates angegriffen 
werden. Betrachten wir die Hehler und sachlichen Be
günstiger unter diesem Gesichtspunkt, dann müssen wir 
feststellen, daß die Tätigkeit unserer Strafverfolgungs
organe grundsätzlich durch die §§ 257 ff. StGB einen aus
reichenden Schutz erfährt.

Abschließend führen Fritzsche und Hübner noch den 
Entzug von elektrischer Energie als eine Form des 
„sonstigen Beiseiteschaffens“ an. Dagegen ist grundsätz
lich nichts einzuwenden, insbesondere erfaßt der von 
ihnen gegebene Begriff des „sonstigen Beiseiteschaffens“ 
dieses widerrechtliche Entziehen von elektrischer Ener
gie. Allerdings muß man beachten, daß das Gesetz be
treffend die Bestrafung der Entziehung elektrischer 
Arbeit vom 9. April 1900 (RGBl. S. 228) ein Ausdruck 
des damaligen Standes der Entwicklung der Natur
wissenschaften war. Vom Standpunkt des dialektischen 
Materialismus stünde nichts im Wege, die widerrecht
liche Entziehung elektrischer Energie als Diebstahl auf
zufassen und zu bestrafen.

Betrachten wir jetzt noch einmal nachträglich die von 
Fritzsche und Hübner gegebene Definition des „sonsti
gen Beiseiteschaffens“, so erscheint ihr praktischer Wert 
zweifelhaft. Sie ist ein Versuch, bestimmte gegen das 
gesellschaftliche Eigentum gerichtete Verbrechen unter 
eine gemeinsame Definition zu bringen. Für den 
Praktiker scheint diese Definition zunächst ohne Wert 
zu sein, denn er hat es mit den konkreten Verbrechens
formen und den sie charakterisierenden speziellen Ver
brechenstatbeständen zu tun.

Das „sonstige Beiseiteschaffen“ erscheint lediglich als 
ein Sammelbegriff für bestimmte gegen das gesellschaft
liche Eigentum gerichtete Verbrechen. Nach den bisheri
gen Untersuchungen muß man sagen, daß es sich um 
den Diebstahl, die Unterschlagung und die Entziehung 
elektrischer Energie handelt. Deswegen aber brauchten 
wir den Begriff des „sonstigen Beiseiteschaffens“ nicht. 
Untersuchen wir einmal den Inhalt dieser Definition: 
Die objektive Seite des Verbrechens ist nach ihr „eine 
Herausnahme eines Vermögenswertes aus gesellschaft
lichem Vermögen“. Hier ist es-notwendig, darauf hinzu
weisen, daß es sich um eine widerrechtliche Heraus
nahme handeln muß. Der' Täter darf also kein Recht 
besitzen, den Vermögensgegenstand aus dem gesell
schaftlichen Vermögen herauszunehmen. Durch diese 
Kennzeichnung der objektiven Seite können die Ver
brechen nach §§ 249 ff. StGB keine Begehungsform des 
„sonstigen Beiseiteschaffens“ nach § 1 Abs. 1 VESchG 
sein — eine zweckmäßige Lösung.

Auf der subjektiven Seite des Verbrechens verlangen 
Fritzsche und Hübner Vorsatz und die Absicht, „sich 
oder einem anderen einen rechtswidrigen Vermögens
vorteil zu verschaffen“. Durch diesen modifizierten Vor
satz wird das „sonstige Beiseiteschaffen“ im Sinne der 
Verfasser auf die Verbrechensbegehungsformen des 
Diebstahls, der Unterschlagung und der Entziehung elek
trischer Energie beschränkt. Nun fragt sich aber, ob man 
die Verbrechen gegen das gesellschaftliche Eigentum auf 
die sog. Aneignungsverbrechen reduzieren muß. Ent
scheidend ist doch vor allem, daß das gesellschaftliche 
Eigentum beeinträchtigt, verletzt wird. Die Zueignungs- 
bzw. Bereicherungsabsicht charakterisiert doch nicht die 
Objektsverletzung. Sie ist ein subjektives Moment, das 
zur Objektsverletzung bei bestimmten Tatbeständen des 
besonderen Teils des StGB hinzutreten muß. So kann 
ja das gesellschaftliche Eigentum nicht nur durch eine 
Wegnahme, Aneignung oder „Entziehung“ beeinträchtigt 
werden, sondern auch durch eine Zerstörung oder Be
schädigung. Während die durch Zerstörung oder Be- 
Schädigung in Form der Brandstiftung beeinträchtigten 
gesellschaftlichen Verhältnisse durch die §§ 306 ff. StGB 
einen, ausreichenden Schutz erfahren, kann man das für 
die Verletzungen in Form der §§ 303 ff. StGB nicht 
generell behaupten. Auch wenn man davon ausgeht, daß 
es sich bei den ganz schweren Beschädigungen oder Zer-
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